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Anhang 

A. Österreichische Normen1518  

I. Privatstiftungsgesetz (PSG)1519 

§ 1 – Begriff 

(1) Die Privatstiftung im Sinn dieses Bundesgesetzes ist ein Rechtsträger, dem vom Stifter 
ein Vermögen gewidmet ist, um durch dessen Nutzung, Verwaltung und Verwertung 
der Erfüllung eines erlaubten, vom Stifter bestimmten Zwecks zu dienen; sie genießt 
Rechtspersönlichkeit und muß ihren Sitz im Inland haben.  

(2) Eine Privatstiftung darf nicht 
1.  eine gewerbsmäßige Tätigkeit, die über eine bloße Nebentätigkeit hinausgeht, aus-

üben; 
2.  die Geschäftsführung einer Handelsgesellschaft übernehmen;  
3.  unbeschränkt haftender Gesellschafter einer eingetragenen Personengesellschaft 

sein. 

§ 2 – Name 

Der Name einer Privatstiftung hat sich von allen im Firmenbuch eingetragenen Privatstif-
tungen deutlich zu unterscheiden; er darf nicht irreführend sein und muß das Wort „Privat-
stiftung'' ohne Abkürzung enthalten. 

§ 3 – Stifter, Zustiftung 

(1) Stifter einer Privatstiftung können eine oder mehrere natürliche oder juristische Perso-
nen sein. Eine Privatstiftung von Todes wegen kann nur einen Stifter haben. 

(2) Hat eine Privatstiftung mehrere Stifter, so können die dem Stifter zustehenden oder 
vorbehaltenen Rechte nur von allen Stiftern gemeinsam ausgeübt werden, es sei denn, 
die Stiftungsurkunde sieht etwas anderes vor.  

(3) Rechte des Stifters, die Privatstiftung zu gestalten, gehen nicht auf die Rechtsnachfol-
ger über. 

(4) Wer einer Privatstiftung nach ihrer Entstehung Vermögen widmet (Zustiftung), erlangt 
dadurch nicht die Stellung eines Stifters. 

§ 4 - Stiftungsvermögen 

Der Privatstiftung muß ein Vermögen im Wert von mindestens 70 000 Euro gewidmet 
werden. 
                                                             
1518  Der Text aller wesentlichen österreichischen Gesetze ist im Internet unter 

http://www.ris.bka.gv.at/ (Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundeskanzleramtes) 
oder www.jusline.at (privater Anbieter) abrufbar (zuletzt jeweils besucht: 01.05.2013, 18.19 
Uhr). 

1519  öBGBl. Nr. 694/1993 zuletzt geändert durch öBGBl. I Nr. 111/2010. 
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§ 5 – Begünstigter 

Begünstigter ist der in der Stiftungserklärung als solcher Bezeichnete. Ist der Begünstigte in 
der Stiftungserklärung nicht bezeichnet, so ist Begünstigter, wer von der vom Stifter dazu 
berufenen Stelle (§ 9 Abs. 1 Z 3), sonst vom Stiftungsvorstand als solcher festgestellt wor-
den ist. Der Stiftungsvorstand hat den in diesem Sinne festgestellten Begünstigten dem für 
die Erhebung der Körperschaftsteuer der Privatstiftung zuständigen Finanzamt unverzüglich 
elektronisch mitzuteilen. 

§ 6 – Letztbegünstigter 

Letztbegünstigter ist derjenige, dem ein nach Abwicklung der Privatstiftung verbleibendes 
Vermögen zukommen soll. 

§ 7 – Errichtung und Entstehung der Stiftung 

(1) Die Privatstiftung wird durch eine Stiftungserklärung errichtet; sie entsteht mit der 
Eintragung in das Firmenbuch.  

(2) Für Handlungen im Namen der Privatstiftung vor der Eintragung in das Firmenbuch 
haften die Handelnden zur ungeteilten Hand. 

§ 8 – Privatstiftung von Todes wegen 

(1) Die Privatstiftung von Todes wegen wird durch letztwillige Stiftungserklärung errich-
tet. 

(2) Liegt eine solche Stiftungserklärung vor, so ist der gegebenenfalls bestellte erste Stif-
tungsvorstand im Verlassenschaftsverfahren zu verständigen.  

(3) Ist die Eintragung der Privatstiftung in das Firmenbuch nicht in angemessener Frist zu 
erwarten, so ist auf Antrag oder von Amts wegen vom Gericht ein Stiftungskurator zu 
bestellen; dieser hat  
1.  für das Entstehen der Privatstiftung Sorge zu tragen und erforderlichenfalls den 

ersten Stiftungsvorstand sowie den ersten Aufsichtsrat zu bestellen;  
2.  bis zur Bestellung des Stiftungsvorstands den Anspruch aus der Stiftungserklärung 

geltend zu machen und das gewidmete Vermögen zu verwalten.  
(4) Der Stiftungskurator ist vom Gericht zu entheben, sobald die Privatstiftung entstanden 

oder wenn ihre Entstehung unmöglich ist.  
(5) Der Stiftungskurator hat Anspruch auf Ersatz seiner Barauslagen und auf angemessene 

Entlohnung seiner Mühewaltung. Diese Beträge bestimmt das Gericht. Gegen die Be-
stimmung kann Rekurs ergriffen werden, gegen die Entscheidung des Gerichts zweiter 
Instanz ist der Rekurs ausgeschlossen. Der Anspruch besteht gegen die Privatstiftung 
und, wenn diese nicht entstanden ist, gegen den Rechtsnachfolger des Stifters. 

§ 9 – Stiftungserklärung 

(1) Die Stiftungserklärung hat jedenfalls zu enthalten: 
1.  die Widmung des Vermögens; 
2.  den Stiftungszweck; 
3.  die Bezeichnung des Begünstigten oder die Angabe einer Stelle, die den Begüns-

tigten festzustellen hat; dies gilt nicht, soweit der Stiftungszweck auf Begünstigung 
der Allgemeinheit gerichtet ist; 

4.  den Namen und den Sitz der Privatstiftung; 
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5.  den Namen sowie die für Zustellungen maßgebliche Anschrift des Stifters, bei na-
türlichen Personen das Geburtsdatum, bei Rechtsträgern, die im Firmenbuch einge-
tragen sind, die Firmenbuchnummer; 

6.  die Angabe, ob die Privatstiftung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit errichtet 
wird. 

(2) Die Stiftungserklärung kann darüber hinaus insbesondere enthalten: 
1. Regelungen über die Bestellung, Abberufung, Funktionsdauer und Vertretungsbe-

fugnis des Stiftungsvorstands; 
2. Regelungen über die Bestellung, Abberufung und Funktionsdauer des Stiftungsprü-

fers; 
3. Regelungen über die Bestimmung des Gründungsprüfers; 
4. die Einrichtung eines Aufsichtsrats oder weiterer Organe zur Wahrung des Stif-

tungszwecks (§ 14 Abs. 2) und die Benennung von Personen, denen besondere 
Aufgaben zu kommen; 

5. im Fall der notwendigen oder sonst vorgesehenen Bestellung eines Aufsichtsrats 
Regelungen über dessen Bestellung, Abberufung und Funktionsdauer; 

6. Regelungen über die Änderung der Stiftungserklärung; 
7. die Angabe, daß eine Stiftungszusatzurkunde errichtet ist oder werden kann; 
8. den Vorbehalt des Widerrufs der Privatstiftung (§ 34); 
9. Regelungen über Vergütungen der Stiftungsorgane; 
10. die nähere Bestimmung des Begünstigten oder weiterer Begünstigter; 
11. die Festlegung eines Mindestvermögensstandes, der durch Zuwendungen an Be-

günstigte nicht geschmälert werden darf; 
12. die Bestimmung eines Letztbegünstigten; 
13. Regelungen über die innere Ordnung von kollegialen Stiftungsorganen; 
14. die Widmung und Angabe eines weiteren, das Mindestvermögen (§ 4) übersteigen-

den Stiftungsvermögens. 

§ 10 - Stiftungsurkunde 

(1) Die Stiftungserklärung ist zu beurkunden (Stiftungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde). 
(2) Enthält die Stiftungsurkunde die Angabe, daß eine Stiftungszusatzurkunde errichtet ist 

oder werden kann (§ 9 Abs. 2 Z 6), so können über § 9 Abs. 1 hinausgehende Regelun-
gen, ausgenommen eine Regelung gemäß § 9 Abs. 2 Z 1 bis 8, in einer Zusatzurkunde 
beurkundet werden. Die Stiftungszusatzurkunde ist dem Firmenbuchgericht nicht vor-
zulegen. 

§ 11 – Gründungsprüfung 

(1) Wird das Mindestvermögen nicht in Geld inländischer Währung aufgebracht, so ist zu 
prüfen, ob das gewidmete Vermögen den Wert des Mindestvermögens erreicht. 

(2) Der Gründungsprüfer ist vom Gericht zu bestellen. § 20 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß. 
(3) Der Prüfungsbericht ist dem Stifter und dem Stiftungsvorstand vorzulegen. Über Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen dem Gründungsprüfer und dem Stiftungsvorstand 
entscheidet auf Antrag des Stiftungsvorstands oder des Gründungsprüfers das Gericht. 

(4) Der Gründungsprüfer hat Anspruch auf Ersatz seiner Barauslagen und auf angemessene 
Entlohnung seiner Mühewaltung. Im übrigen ist § 27 Abs. 2 Aktiengesetz 1965 anzu-
wenden. Der Anspruch besteht gegen die Privatstiftung und, wenn diese nicht entstan-
den ist, gegen den Stifter. 
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§ 12 – Anmeldung zum Firmenbuch 

(1) Die Privatstiftung ist vom ersten Stiftungsvorstand zur Eintragung in das Firmenbuch 
anzumelden. 

(2) Mit der Anmeldung zur Eintragung sind vorzulegen: 
1.  die Stiftungsurkunde in öffentlich beglaubigter Abschrift; 
2.  die öffentlich beglaubigte Erklärung sämtlicher Mitglieder des Stiftungsvorstands, 

daß sich das Stiftungsvermögen in ihrer freien Verfügung befindet; 
3.  hinsichtlich des gewidmeten Geldbetrages die Bestätigung eines Kreditinstitutes 

mit Sitz im Inland oder der Österreichischen Postsparkasse, daß der Geldbetrag auf 
ein Konto der Privatstiftung oder des Stiftungsvorstands eingezahlt ist und zu des-
sen freien Verfügung steht; 

4.  der Prüfungsbericht des Gründungsprüfers, wenn das Mindestvermögen nicht in 
Geld inländischer Währung aufgebracht ist. 

§ 13 – Eintragung in das Firmenbuch 

(1) Privatstiftungen sind in das Firmenbuch einzutragen. 
(2) Örtlich zuständig ist jenes Gericht (§ 120 Abs. 1 Z 1 JN), in dessen Sprengel die Privat-

stiftung ihren Sitz hat. 
(3) § 3 FBG ist sinngemäß anzuwenden. Darüber hinaus sind einzutragen: 

1.  kurze Angabe des Stiftungszwecks; 
2.  das Datum der Stiftungsurkunde und jede Änderung dieser Urkunde; 
3.  gegebenenfalls das Datum einer Stiftungszusatzurkunde sowie das Datum einer 

Änderung; 
4.  gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter 

und der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats. 
(4) Der Tod eines Stifters nach Abgabe der Stiftungserklärung hindert die Eintragung 

nicht. In diesem Fall ist § 8 Abs. 3 bis 5 entsprechend anzuwenden. 

§ 14 – Organe der Privatstiftung 

(1) Organe der Privatstiftung sind der Stiftungsvorstand, der Stiftungsprüfer und gegebe-
nenfalls der Aufsichtsrat. 

(2) Die Stifter können weitere Organe zur Wahrung des Stiftungszwecks vorsehen.  
(3) Kommt einem Organ gemäß Abs. 2 das Recht zu, den Stiftungsvorstand oder eines 

seiner Mitglieder abzuberufen, so ist für derartige Entscheidungen eine Mehrheit von 
mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich; hat das Organ weniger 
als vier Mitglieder, so ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich.  

(4) Soll in einem solchen Fall der Stiftungsvorstand oder eines seiner Mitglieder aus ande-
ren als den in § 27 Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Gründen abberufen werden, so darf 
Begünstigten, deren Angehörigen (§ 15 Abs. 2) und Personen, die von Begünstigten 
oder deren Angehörigen mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Organ nach Abs. 2 
beauftragt wurden, bei dieser Entscheidung insgesamt nicht die Mehrheit der Stimmen 
zustehen. 

§ 15 – Stiftungsvorstand 

(1) Der Stiftungsvorstand muss aus wenigstens drei Mitgliedern bestehen; zwei Mitglieder 
müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
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oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über die Schaffung eines Europäischen 
Wirtschaftsraumes, BGBl. Nr. 909/1993, haben. 

(2) Ein Begünstigter, dessen Ehegatte, dessen Lebensgefährte sowie Personen, die mit dem 
Begünstigten in gerader Linie oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt sind, 
sowie juristische Personen können nicht Mitglieder des Stiftungsvorstands sein. 

(3) Ist ein Begünstigter eine juristische Person, an der eine natürliche Person im Sinn des 
§ 244 Abs. 2 UGB beteiligt ist, so können diese natürliche Person, deren Ehegatte, de-
ren Lebensgefährte sowie Personen, die mit der natürlichen Person in gerader Linie o-
der bis zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt sind, nicht Mitglieder des Stiftungs-
vorstandes sein. 

(3a) Abs. 2 und Abs. 3 sind auch auf Personen anzuwenden, die von Begünstigten, deren 
Angehörigen (Abs. 2) oder in Abs. 3 genannten ausgeschlossenen Personen mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen im Stiftungsvorstand beauftragt wurden.  

(4) Der erste Stiftungsvorstand wird vom Stifter oder vom Stiftungskurator (§ 8 Abs. 3 
Z 1) bestellt. 

(5) Die jeweiligen Mitglieder des Stiftungsvorstands und ihre Vertretungsbefugnis sowie 
das Erlöschen oder eine Änderung ihrer Vertretungsbefugnis sind ohne Verzug zur Ein-
tragung in das Firmenbuch anzumelden. Der Anmeldung ist der Nachweis der Bestel-
lung oder der Änderung in öffentlich beglaubigter Form beizufügen. Zugleich haben 
die Mitglieder des Stiftungsvorstands ihre öffentlich beglaubigte Musterzeichnung vor-
zulegen. 

§ 16 – Zeichnung 

Die Mitglieder des Stiftungsvorstands haben in der Weise zu zeichnen, daß sie dem Namen 
der Privatstiftung ihre Unterschrift beifügen. 

§ 17 – Aufgaben des Stiftungsvorstandes, Vertretung der Privatstiftung 

(1) Der Stiftungsvorstand verwaltet und vertritt die Privatstiftung und sorgt für die Erfül-
lung des Stiftungszwecks. Er ist verpflichtet, dabei die Bestimmungen der Stiftungser-
klärung einzuhalten. 

(2) Jedes Mitglied des Stiftungsvorstands hat seine Aufgaben sparsam und mit der Sorgfalt 
eines gewissenhaften Geschäftsleiters zu erfüllen. Der Stiftungsvorstand darf Leistun-
gen an Begünstigte zur Erfüllung des Stiftungszwecks nur dann und soweit vornehmen, 
wenn dadurch Ansprüche von Gläubigern der Privatstiftung nicht geschmälert werden. 

(3) Wenn die Stiftungserklärung nichts anderes bestimmt, so sind sämtliche Mitglieder des 
Stiftungsvorstands nur gemeinschaftlich zur Abgabe von Willenserklärungen und zur 
Zeichnung für die Privatstiftung befugt. Der Stiftungsvorstand kann einzelne Mitglie-
der des Stiftungsvorstands zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten 
von Geschäften ermächtigen. Ist eine Willenserklärung der Privatstiftung gegenüber 
abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitglied des Stiftungsvorstands. 

(4) Sitzungen des Stiftungsvorstands können in angemessener Frist vom Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter oder von zwei Dritteln der Mitglieder des Stiftungsvorstands ein-
berufen werden. 

(5) Wenn die Privatstiftung keinen Aufsichtsrat hat, bedürfen Rechtsgeschäfte der Privat-
stiftung mit einem Mitglied des Stiftungsvorstands der Genehmigung aller übrigen 
Mitglieder des Stiftungsvorstands und des Gerichts. 

§ 18 – Rechnungslegung 
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Der Stiftungsvorstand hat die Bücher der Privatstiftung zu führen; hiebei sind die §§ 189 bis 
216, 222 bis 226 Abs. 1, 226 Abs. 3 bis 234 und 236 bis 239 HGB, der § 243 HGB über den 
Lagebericht sowie die §§ 244 bis 267 HGB über den Konzernabschluß und den Konzernla-
gebericht sinngemäß anzuwenden. Im Lagebericht ist auch auf die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks einzugehen. 

§ 19 – Vergütung des Stiftungsvorstandes 

(1) Soweit in der Stiftungserklärung nichts anderes vorgesehen ist, ist den Mitgliedern des 
Stiftungsvorstands für ihre Tätigkeit eine mit ihren Aufgaben und mit der Lage der Pri-
vatstiftung in Einklang stehende Vergütung zu gewähren. 

(2) Die Höhe der Vergütung ist, soweit in der Stiftungserklärung nichts anderes vorgese-
hen ist, auf Antrag eines Stiftungsorgans oder eines Organmitglieds vom Gericht zu be-
stimmen. 

§ 20 – Stiftungsprüfer 

(1) Der Stiftungsprüfer ist vom Gericht, gegebenenfalls vom Aufsichtsrat zu bestellen. 
(2) Zum Stiftungsprüfer dürfen nur Beeidete Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften oder Beeidete Buchprüfer und 
Steuerberater oder Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften bestellt werden. 

(3) Der Stiftungsprüfer darf weder Begünstigter noch Mitglied eines anderen Stiftungsor-
gans, noch Arbeitnehmer der Privatstiftung, noch in einem Unternehmen beschäftigt 
sein, auf das die Privatstiftung maßgeblichen Einfluß nehmen kann, noch eine dieser 
Stellungen in den letzten drei Jahren innegehabt haben, noch zusammen mit einer aus-
geschlossenen Person seinen Beruf ausüben, noch ein naher Angehöriger (§ 15 Abs. 2) 
einer ausgeschlossenen Person sein. 

(4) Für die Vergütung des Stiftungsprüfers gilt § 270 Abs. 5 HGB sinngemäß. 

§ 21 – Prüfung 

(1) Der Stiftungsprüfer hat den Jahresabschluß einschließlich der Buchführung und den 
Lagebericht innerhalb von drei Monaten ab Vorlage zu prüfen. Hinsichtlich Gegen-
stand und Umfang der Prüfung gilt § 269 Abs. 1 HGB, hinsichtlich des Auskunftsrechts 
§ 272 HGB sinngemäß. 

(2) Den Stiftungsprüfer trifft keine Verschwiegenheitspflicht gegenüber anderen Stiftungs-
organen und gegenüber den in der Stiftungserklärung mit Prüfungsaufgaben betrauten 
Personen. Für die Verantwortlichkeit des Stiftungsprüfers gilt § 275 HGB sinngemäß. 

(3) Die §§ 273 und 274 HGB über den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk sind 
sinngemäß anzuwenden. Der Prüfungsbericht ist den übrigen Organen der Privatstif-
tung vorzulegen. 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Stiftungsprüfer und anderen Stiftungs-
organen über die Auslegung und Anwendung von gesetzlichen Vorschriften sowie der 
Stiftungserklärung entscheidet auf Antrag eines Stiftungsorgans das Gericht. 

§ 22 – Aufsichtsrat 

(1) Ein Aufsichtsrat ist zu bestellen, wenn 

1.  die Anzahl der Arbeitnehmer der Privatstiftung dreihundert übersteigt oder 
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2.  die Privatstiftung inländische Kapitalgesellschaften oder inländische Genossen-
schaften einheitlich leitet (§ 15 Abs. 1 Aktiengesetz 1965) oder auf Grund einer 
unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 Prozent beherrscht und in beiden Fällen 
die Anzahl der Arbeitnehmer dieser Gesellschaften beziehungsweise Genossen-
schaften im Durchschnitt dreihundert übersteigt und sich die Tätigkeit der Privat-
stiftung nicht nur auf die Verwaltung von Unternehmensanteilen der beherrschten 
Unternehmen beschränkt. 

(2) Der jeweilige Durchschnitt der Arbeitnehmeranzahl bestimmt sich nach den Arbeit-
nehmeranzahlen an den jeweiligen Monatsletzten innerhalb des vorangegangenen Ka-
lenderjahres. 

(3) Der Stiftungsvorstand hat im Fall des Abs. 1 nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen jeweils zum 1. Jänner den Durchschnitt der Arbeitnehmeranzahl der im vorange-
gangenen Jahr beschäftigten Arbeitnehmer festzustellen. Übersteigt die Durchschnitts-
zahl dreihundert, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen; die nächste Feststellung der 
Arbeitnehmeranzahl ist jeweils drei Jahre nach dem im ersten Satz genannten Stichtag 
zum 1. Jänner durchzuführen. Eine Änderung der Arbeitnehmeranzahl innerhalb der 
jeweiligen drei Jahre ist auf die Notwendigkeit des Vorhandenseins eines Aufsichtsrats 
ohne Einfluß. Wird bei einer der Feststellungen ermittelt, daß die Durchschnittszahl 
dreihundert nicht übersteigt, so ist die nächste Feststellung jeweils zum 1. Jänner der 
folgenden Jahre bis zur Feststellung der Überschreitung der Zahl dreihundert zu wie-
derholen. Die vertretungsbefugten Organe der in Abs. 1 Z 2 genannten Gesellschaften 
bzw. Genossenschaften haben dem Stiftungsvorstand auf dessen Verlangen die für die 
Feststellung erforderlichen Auskünfte rechtzeitig zu erteilen. 

(4) § 110 ArbVG gilt für Privatstiftungen sinngemäß wie für Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung. 

§ 23 – Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

(1) Der Aufsichtsrat muß aus mindestens drei natürlichen Personen bestehen. 
(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und deren Angehörige (§ 15 Abs. 2) dürfen nicht 

zugleich dem Stiftungsvorstand angehören oder Stiftungsprüfer sein. Begünstigte oder 
deren Angehörige (§ 15 Abs. 2) dürfen nicht die Mehrheit der Aufsichtsratmitglieder 
stellen. Dasselbe gilt auch für Personen, die von Begünstigten oder deren Angehörigen 
(§ 15 Abs. 2) mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Aufsichtsrat beauftragt wur-
den.  

(3) Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer in zehn Privatstiftungen Mitglied des 
Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren Organs ist. 

§ 24 – Bestellung und Abberufung des Aufsichtsrates 

(1) Der Aufsichtsrat wird vom Gericht bestellt, der erste Aufsichtsrat bei Errichtung der 
Privatstiftung vom Stifter oder vom Stiftungskurator (§ 8 Abs. 3 Z 1). 

(2) Das Gericht hat den Aufsichtsrat abzuberufen, wenn die Privatstiftung nicht mehr auf-
sichtsratspflichtig ist. 

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer mindestens 
vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund mit schriftlicher Anzeige an die Privat-
stiftung und das Gericht zurücklegen. 

§ 25 – Aufgaben des Aufsichtsrates, Vertretung der Privatstiftung 
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(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung und die Gebarung der Privatstiftung zu 
überwachen. Für das Auskunfts- und Einsichtsrecht des Aufsichtsrats gilt § 95 Abs. 2 
und 3, für die Zustimmung zu bestimmten Geschäften der Privatstiftung § 95 Abs. 5 Z 
1, 2, 4 bis 6 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 

(2) Der Aufgabenbereich des nach § 22 Abs. 1 Z 2 bestellten Aufsichtsrats ist auf Angele-
genheiten der einheitlichen Leitung oder unmittelbaren Beherrschung inländischer Ka-
pitalgesellschaften beziehungsweise inländischer Genossenschaften beschränkt. 

(3) Der Aufsichtsrat vertritt die Privatstiftung bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit 
den Vorstandsmitgliedern. 

(4) Die Stiftungserklärung kann den Zuständigkeitsbereich des Aufsichtsrats nach Abs. 1 
bis 3 erweitern. 

(5) Für die Einberufung des nach § 22 Abs. 1 bestellten Aufsichtsrats gilt § 94 Aktienge-
setz 1965. 

§ 26 – Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates 

(1) Soweit in der Stiftungserklärung nichts anderes vorgesehen ist, ist den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit eine mit ihren Aufgaben und mit der Lage der Privat-
stiftung in Einklang stehende Vergütung zu gewähren. 

(2) Die Höhe der Vergütung ist vom Gericht auf Antrag eines Stiftungsorgans oder eines 
Organmitglieds zu bestimmen. 

§ 27 – Gerichtliche Bestellung und Abberufung von Stiftungsorganen und deren Mit-
gliedern 

(1) Soweit die nach Gesetz oder Stiftungserklärung vorgeschriebenen Mitglieder von Stif-
tungsorganen fehlen, hat sie das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen zu bestellen. 

(2) Das Gericht hat ein Mitglied eines Stiftungsorgans auf Antrag oder von Amts wegen 
abzuberufen, wenn dies die Stiftungserklärung vorsieht oder sonst ein wichtiger Grund 
vorliegt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere 
1.  eine grobe Pflichtverletzung, 
2.  die Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben, 
3.  die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Mitglieds, die 

Abweisung eines solchen Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermö-
gens sowie die mehrfache erfolglose Exekution in dessen Vermögen. 

§ 28 – Innere Ordnung von Stiftungsorganen 

Ein Stiftungsorgan, das aus mindestens drei Mitgliedern besteht, 
1.  wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und wenigstens einen Stellvertreter; 
2.  faßt, wenn die Stiftungserklärung nichts anderes vorsieht, unbeschadet des § 14 

Abs. 3 und des § 35 Abs. 2 die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen al-
ler Mitglieder, wobei bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag gibt; 

3.  kann Beschlüsse schriftlich fassen, wenn kein Mitglied widerspricht. 

§ 29 – Haftung der Mitglieder von Stiftungsorganen 

Unbeschadet des § 21 Abs. 2 letzter Satz über die Haftung des Stiftungsprüfers haftet der 
Privatstiftung jedes Mitglied eines Stiftungsorgans für den aus seiner schuldhaften Pflicht-
verletzung entstandenen Schaden. 
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§ 30 – Auskunftsanspruch des Begünstigten 

(1) Ein Begünstigter kann von der Privatstiftung die Erteilung von Auskünften über die 
Erfüllung des Stiftungszwecks sowie die Einsichtnahme in den Jahresabschluß, den 
Lagebericht, den Prüfungsbericht, die Bücher, in die Stiftungsurkunde und in die Stif-
tungszusatzurkunde verlangen. 

(2) Kommt die Privatstiftung diesem Verlangen in angemessener Frist nicht nach, so kann 
das Gericht auf Antrag des Begünstigten die Einsicht, gegebenenfalls durch einen 
Buchsachverständigen, anordnen. Für das Verfahren gelten die §§ 385 bis 389 ZPO 
sinngemäß. 

§ 31 – Sonderprüfung 

(1) Jedes Stiftungsorgan und jedes seiner Mitglieder kann zur Wahrung des Stiftungs-
zwecks bei Gericht die Anordnung einer Sonderprüfung beantragen 

(2) Das Gericht hat die Sonderprüfung anzuordnen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß 
Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des Gesetzes oder der Stiftungserklärung 
vorgekommen sind. 

(3) Die Bestellung eines Sonderprüfers kann auf Antrag von einer angemessenen Sicher-
heitsleistung abhängig gemacht werden. Auf Antrag entscheidet das Gericht je nach 
den Ergebnissen der Sonderprüfung, ob die Kosten vom Antragsteller oder von der Pri-
vatstiftung zu tragen oder verhältnismäßig aufzuteilen sind. Erweist sich der Antrag 
nach dem Ergebnis der Sonderprüfung als unbegründet und trifft die Antragsteller Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit, so haften sie der Privatstiftung für den aus der Sonder-
prüfung entstehenden Schaden als Gesamtschuldner. 

(4) Im übrigen gelten für die Sonderprüfung und die Bestellung des Sonderprüfers § 20 
Abs. 2 und 3 und § 21 Abs. 2. Hinsichtlich des Auskunftsrechts gilt § 272 HGB sinn-
gemäß. 

(5) Das Gericht hat auf Grund der Ergebnisse der Sonderprüfung festzustellen, ob die 
behaupteten Unredlichkeiten oder groben Verletzungen des Gesetzes oder der Stif-
tungserklärung vorgekommen sind, und für die erforderlichen Maßnahmen zur Wah-
rung des Stiftungszwecks Sorge zu tragen. 

§ 32 – Angaben in Geschäftsbriefen und Bestellscheinen 

Für die Privatstiftung gilt § 14 HGB mit der Maßgabe, daß auch die für Zustellungen maß-
gebliche Anschrift der Privatstiftung und der Stiftungsvorstand anzugeben sind. 

§ 33 – Änderung der Stiftungserklärung 

(1) Vor dem Entstehen einer Privatstiftung kann die Stiftungserklärung vom Stifter wider-
rufen oder abgeändert werden; wenn einer von mehreren Stiftern weggefallen ist, kann 
die Stiftungserklärung nicht widerrufen und nur unter Wahrung des Stiftungszwecks 
geändert werden. Ist der einzige oder letzte Stifter weggefallen, so kann der Stiftungs-
vorstand unter Wahrung des Stiftungszwecks Änderungen zur Berücksichtigung mitt-
lerweile hervorgekommener Eintragungshindernisse und geänderter Verhältnisse vor-
nehmen. 

(2) Nach dem Entstehen einer Privatstiftung kann die Stiftungserklärung vom Stifter nur 
geändert werden, wenn er sich Änderungen vorbehalten hat. Ist eine Änderung wegen 
Wegfalls eines Stifters, mangels Einigkeit bei mehreren Stiftern oder deswegen nicht 
möglich, weil Änderungen nicht vorbehalten sind, so kann der Stiftungsvorstand unter 
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Wahrung des Stiftungszwecks Änderungen der Stiftungserklärung zur Anpassung an 
geänderte Verhältnisse vornehmen. Die Änderung bedarf der Genehmigung des Ge-
richts. 

(3) Der Stiftungsvorstand hat die Änderung der Stiftungsurkunde unter Anschluß einer 
öffentlich beglaubigten Abschrift des Änderungsbeschlusses und die Tatsache der Än-
derung der Stiftungszusatzurkunde zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Die 
Änderung wird mit der Eintragung in das Firmenbuch wirksam. 

§ 34 – Widerruf der Privatstiftung 

Eine Privatstiftung kann vom Stifter nur dann widerrufen werden, wenn er sich den Wider-
ruf in der Stiftungserklärung vorbehalten hat. Einem Stifter, der eine juristische Person ist, 
kann ein Widerruf nicht vorbehalten werden. 

§ 35 – Auflösung 

(1) Die Privatstiftung wird aufgelöst, sobald 
1.  die in der Stiftungserklärung vorgesehene Dauer abgelaufen ist 
2.  über das Vermögen der Privatstiftung das Konkursverfahren eröffnet worden ist; 
3.  der Beschluss über die Nichteröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels kosten-

deckenden Vermögens Rechtskraft erlangt hat; 
4.  der Stiftungsvorstand einen einstimmigen Auflösungsbeschluß gefaßt hat; 
5.  das Gericht die Auflösung beschlossen hat 

(2) Der Stiftungsvorstand hat einen einstimmigen Auflösungsbeschluß zu fassen, sobald 
1.  ihm ein zulässiger Widerruf des Stifters zugegangen ist; 
2.  der Stiftungszweck erreicht oder nicht mehr erreichbar ist; 
3.  eine nicht gemeinnützige Privatstiftung, deren überwiegender Zweck die Versor-

gung von natürlichen Personen ist, 100 Jahre gedauert hat, es sei denn, daß alle 
Letztbegünstigten einstimmig beschließen, die Privatstiftung für einen weiteren 
Zeitraum, längstens jedoch jeweils für 100 Jahre, fortzusetzen; 

4.  andere in der Stiftungserklärung dafür genannte Gründe gegeben sind. 
(3) Kommt ein Beschluß nach Abs. 2 trotz Vorliegens eines Auflösungsgrundes nicht 

zustande, so kann jedes Mitglied eines Stiftungsorgans, jeder Begünstigte oder Letzt-
begünstigte, jeder Stifter und jede in der Stiftungserklärung dazu ermächtigte Person 
die Auflösung durch das Gericht beantragen. Das Gericht hat die Privatstiftung über-
dies aufzulösen, wenn sie gegen § 1 Abs. 2 verstößt und innerhalb angemessener Frist 
einer rechtskräftigen Unterlassungsanordnung nicht nachgekommen ist. 

(4) Hat der Stiftungsvorstand einen einstimmigen Auflösungsbeschluß gefaßt, obwohl ein 
Auflösungsgrund nicht vorliegt, so kann jede der in Abs. 3 genannten Personen beim 
Gericht die Aufhebung des Beschlusses beantragen. 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 4 hat der Stiftungsvorstand die Auflösung der Privat-
stiftung zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Die Auflösung ist mit der Ein-
tragung wirksam. 

(6) Ist die Privatstiftung auf Grund eines Gerichtsbeschlusses aufgelöst, so hat das Gericht 
das Firmenbuchgericht zu benachrichtigen. Die Auflösung ist von Amts wegen in das 
Firmenbuch einzutragen. 

§ 36 – Abwicklung 
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(1) Der Stiftungsvorstand hat die Gläubiger der Privatstiftung unter Hinweis auf die Auflö-
sung aufzufordern, ihre Ansprüche spätestens innerhalb eines Monats nach Veröffentli-
chung der Aufforderung anzumelden. Diese Aufforderung an die Gläubiger ist ohne 
Verzug im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung'' zu veröffentlichen. 

(2) § 213 Aktiengesetz 1965 über den Gläubigerschutz ist anzuwenden. Das verbleibende 
Vermögen der aufgelösten Privatstiftung ist dem Letztbegünstigten zu übertragen. 

(3) Ist kein Letztbegünstigter vorhanden oder will der Letztbegünstigte das verbleibende 
Vermögen nicht übernehmen und ergibt sich aus der Stiftungserklärung sonst keine 
Regelung, so fällt das verbleibende Vermögen der Republik Österreich anheim. 

(4) Wird die Privatstiftung zufolge Widerrufs aufgelöst und ist in der Stiftungserklärung 
nichts anderes vorgesehen, so ist der Stifter Letztbegünstigter. 

(5) Soweit in der Stiftungserklärung nichts anderes vorgesehen ist, teilen mehrere Letztbe-
günstigte zu gleichen Teilen. 

§ 37 – Löschung 

(1) Ist die Abwicklung beendet und darüber Schlußrechnung gelegt, so hat der Stiftungs-
vorstand den Schluß der Abwicklung zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. 
Der Schluß der Abwicklung ist einzutragen und die Privatstiftung zu löschen. 

(2) Die Bücher und Schriften der Privatstiftung sind an einem vom Gericht bestimmten 
sicheren Ort zur Aufbewahrung auf sieben Jahre zu hinterlegen. 

(3) Stellt sich nachträglich heraus, daß weitere Abwicklungsmaßnahmen nötig sind, so hat 
das Gericht hiefür den bisherigen Stiftungsvorstand oder einen Abwickler zu bestellen. 

§ 38 – Umwandlung 

(1) Stiftungen, die nach dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz errichtet sind, können in 
Privatstiftungen umgewandelt werden. Auf Grund eines Umwandlungsbeschlusses, der 
jedenfalls die Angaben gemäß § 9 Abs. 1 zu enthalten hat, haben die Stiftungsorgane 
eine Stiftungserklärung abzugeben und den ersten Stiftungsvorstand, gegebenenfalls 
den ersten Aufsichtsrat zu bestellen. 

(2) Mit dem Antrag auf Genehmigung der Umwandlung sind der Stiftungsbehörde die 
Stiftungserklärung und der Stiftungsvorstand bekanntzugeben. Die Stiftungsbehörde 
hat den Umwandlungsbeschluß zu genehmigen, wenn nicht wichtige Gründe gegen ei-
ne Umwandlung sprechen. Bei der Entscheidung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
nach dem Inhalt der Stiftungserklärung dem Willen des Stifters und dem Zweck der 
Stiftung Rechnung getragen wird. 

(3) Mit der Anmeldung zur Eintragung der Privatstiftung in das Firmenbuch (§ 12) hat der 
Stiftungsvorstand den rechtskräftigen Bescheid über die Genehmigung der Umwand-
lung und einen Prüfungsbericht im Sinn des § 11 vorzulegen. 

(4) Mit der Eintragung im Firmenbuch besteht die Stiftung als Privatstiftung weiter. Der 
Beschluß über die Eintragung im Firmenbuch ist der Stiftungsbehörde zur Eintragung 
in das Register über Stiftungen und Fonds zuzustellen. 

§ 39 – Formerfordernis 

(1) Stiftungserklärungen, deren Änderung durch den Stifter und Erklärungen des Stifters, 
die auf das Bestehen der Stiftung Einfluß haben, bedürfen der Beurkundung durch No-
tariatsakt, letztwillige Stiftungserklärungen (§ 8 Abs. 1) außerdem der Form einer 
letztwilligen Anordnung. 
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(2) Beschlüsse von Stiftungsorganen, die zu Eintragungen im Firmenbuch führen, sind von 
einem Notar in einer Niederschrift zu beurkunden. 

(3) Der Anmeldung einer Änderung der Stiftungsurkunde zur Eintragung in das Firmen-
buch ist der vollständige Wortlaut der geänderten Stiftungsurkunde beizufügen; er muß 
mit der Beurkundung eines Notars versehen sein, daß die geänderten Bestimmungen 
der Stiftungsurkunde mit dem Beschluß über ihre Änderung und die unveränderten 
Bestimmungen mit dem zuletzt zum Firmenbuch eingereichten vollständigen Wortlaut 
der Stiftungsurkunde übereinstimmen. 

§ 40 – Gericht, Verfahren 

Über Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz dem Gericht zugewiesen sind, verhan-
delt und entscheidet, sofern es sich nicht um Angelegenheiten handelt, die dem Prozeßge-
richt zugewiesen sind, der für den Sitz der Privatstiftung zuständige, zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit in Handelssachen berufene Gerichtshof erster Instanz im Verfahren außer 
Streitsachen. 

§ 41 – Strafbestimmung 

Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist vom 
Gericht zu bestrafen, wer als Mitglied des Stiftungsvorstands oder des Aufsichtsrats, als 
Beauftragter oder Abwickler 

1.  in Darstellungen oder in Übersichten über den Vermögensstand der Privatstiftung, 
insbesondere in Jahresabschlüssen, die Verhältnisse der Privatstiftung unrichtig 
wiedergibt oder erhebliche Umstände verschweigt, 

2.  in Auskünften, die nach § 272 HGB einem Stiftungsprüfer oder die sonstigen Prü-
fern der Privatstiftung zu geben sind, erhebliche Umstände verschweigt, die Ver-
hältnisse der Privatstiftung unrichtig wiedergibt oder sonst falsche Angaben macht 
oder 

3.  über die im Anhang (§§ 236 bis 239 HGB) oder im Lagebericht (§ 243 HGB) an-
zugebenden Tatsachen falsche Angaben macht oder erhebliche Umstände ver-
schweigt. 

§ 42 – Strafbestimmung 

Wer die Mitteilungspflicht nach § 5 oder nach Art. XI Abs. 1b nicht oder nicht vollständig 
erfüllt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro je 
verschwiegenem oder nicht vollständig mitgeteiltem Begünstigten zu bestrafen. Eine Ver-
waltungsübertretung liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gerichtlich strafba-
ren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Stra-
fe bedroht ist. 

II. Bundesstiftungs- und Fondsgesetz (BStFG)1520 – Auszug  

§ 2 – Begriff der Stiftung 

                                                             
1520  öBGBl. Nr. 11/1975, zuletzt geändert durch öBGBl. I Nr. 111/2010 
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(1) Stiftungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind durch eine Anordnung des Stifters 
dauernd gewidmete Vermögen mit Rechtspersönlichkeit, deren Erträgnisse der Erfül-
lung gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke dienen. 

(2) Gemeinnützig im Sinne dieses Bundesgesetzes sind solche Zwecke, durch deren Erfül-
lung die Allgemeinheit gefördert wird. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt insbe-
sondere vor, wenn die Tätigkeit der Stiftung dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturel-
lem, sittlichem, sportlichem oder materiellem Gebiet nützt. Der Stiftungszweck gilt 
auch dann im Sinne dieses Bundesgesetzes als gemeinnützig, wenn durch die Tätigkeit 
der Stiftung nur ein bestimmter Personenkreis gefördert wird. 

(3) Mildtätig im Sinne dieses Bundesgesetzes sind solche Zwecke, die darauf gerichtet 
sind, hilfsbedürftige Personen zu unterstützen. 

§ 3 – Voraussetzungen für die Errichtung der Stiftung 

Zur Errichtung einer Stiftung sind die Erklärung des Stifters, durch Zweckwidmung eines 
bestimmten Vermögens eine Stiftung errichten zu wollen (Stiftungserklärung), sowie die 
behördliche Entscheidung, daß die in der Stiftungserklärung vorgesehene Errichtung der 
Stiftung zulässig ist, erforderlich. 

III. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)1521 – Auszug  

§ 646 – Unterschied eines Fideicomisses von Stiftungen 

Von den Substitutionen unterscheiden sich die Stiftungen, wodurch die Einkünfte von Capi-
talien, Grundstücken oder Rechten zu gemeinnützigen Anstalten, als: für geistliche Pfrün-
den, Schulen, Kranken- oder Armenhäuser, oder, zum Unterhalte gewisser Personen auf alle 
folgende Zeiten bestimmt werden. Die Vorschriften über Stiftungen sind in den politischen 
Verordnungen enthalten. 

IV. Stiftungseingangssteuergesetz (StiftEG)1522 

§ 1 StiftEG 

(1) Der Stiftungseingangssteuer nach diesem Bundesgesetz unterliegen unentgeltliche 
Zuwendungen an eine privatrechtliche Stiftung oder an damit vergleichbare Vermö-
gensmassen. 

(2) Die Steuerpflicht ist gegeben, wenn 
1.  der Zuwendende oder 
2.  die Stiftung oder die damit vergleichbare Vermögensmasse (der Erwerber) 

im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder 
den Ort der Geschäftsleitung im Inland haben 
(3) Steuerschuldner ist der Erwerber. Bei Zuwendungen unter Lebenden ist Steuerschuld-

ner der Zuwendende, wenn der Erwerber weder den Sitz noch den Ort der Geschäftslei-

                                                             
1521  JGS Nr. 946/1811 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 50/2013. 
1522  öBGBl. I Nr. 85/2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012. 
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tung im Inland hat. Für die Steuer haftet der jeweils andere sowie bei Erwerben von 
Todes wegen der Nachlass. 

(4) Die Steuerschuld entsteht im Zeitpunkt der Zuwendung. Bei Zuwendungen, die bereits 
vor der Entstehung der privatrechtlichen Stiftung oder der damit vergleichbaren Ver-
mögensmasse geleistet werden, entsteht die Steuerschuld erst mit der Entstehung der 
Körperschaft. 

(5) Die Steuer ist vom zugewendeten Vermögen nach Abzug von Schulden und Lasten, die 
in wirtschaftlicher Beziehung zum zugewendeten Vermögen stehen, zu berechnen. Für 
die Wertermittlung ist der Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld maßgeblich. Die 
Bewertung richtet sich nach den Vorschriften des Ersten Teiles des Bewertungsgesetzes 
(Allgemeine Bewertungsvorschriften). 

(6) Steuerfrei bleiben 
1.  Zuwendungen unter Lebenden von körperlichen beweglichen Sachen und Geldfor-

derungen an 
• inländische juristische Personen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke verfolgen, 
• inländische Institutionen gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesell-

schaften, wenn diese eine Stiftung oder vergleichbare Vermögensmasse sind, 
• vergleichbare ausländische juristische Personen aus dem EU/EWR-Raum, die 

die Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke durch Vor-
lage eines jährlichen Tätigkeitsberichts und eines Jahresabschlusses nachweisen; 

2.  Zuwendungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften; 
3.  Zuwendungen von Todes wegen von Kapitalvermögen im Sinne des § 27 Abs. 3 

und 4 des Einkommensteuergesetzes 1988, ausgenommen Anteile an in- und aus-
ländischen Kapitalgesellschaften, wenn auf die daraus bezogenen Einkünfte der 
besondere Steuersatz des § 27a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 an-
wendbar ist, 

4.  Zuwendungen an Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 Einkommensteuer-
gesetz 1988. 

5.  Zuwendungen von Grundstücken im Sinne des § 2 des Grunderwerbsteuergeset-
zes 1987. 

§ 2 StiftEG 

(1) Die Steuer beträgt 2,5 vH der Zuwendungen. Davon abweichend beträgt die Steuer 
25 vH bei Zuwendungen, wenn 
a)  die Stiftung oder vergleichbare Vermögensmasse nicht mit einer Privatstiftung 

nach dem Privatstiftungsgesetz oder mit einer unter § 5 Z 6 des Körperschaftsteu-
ergesetzes 1988 fallenden Stiftung vergleichbar ist oder 

b)  sämtliche Dokumente in der jeweils geltenden Fassung, die die innere Organisation 
der Stiftung oder vergleichbaren Vermögensmasse, die Vermögensverwaltung oder 
die Vermögensverwendung betreffen (wie insbesondere Stiftungsurkunde, Stif-
tungszusatzurkunden und damit vergleichbare Unterlagen), nicht spätestens im 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Stiftungseingangssteuer dem zuständigen Finanzamt 
offen gelegt worden sind oder 

c)  mit dem Ansässigkeitsstaat der Stiftung oder vergleichbaren Vermögensmasse kei-
ne umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe besteht. 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 112/2011) 
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§ 3 StiftEG 

(1) Der Steuerschuldner hat die Steuer selbst zu berechnen und bis zum 15. Tag (Fällig-
keitstag) des zweitfolgenden Monats nach Entstehen der Steuerschuld zu entrichten. 

(2) Der Steuerschuldner hat bis zum Fälligkeitstag eine Steuererklärung elektronisch einzu-
reichen. Ist die elektronische Übermittlung nicht zumutbar, hat die Übermittlung unter 
Verwendung eines amtlichen Vordruckes zu erfolgen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung das Verfahren und den Inhalt 
der elektronischen Übermittlung näher regeln. 

§ 4 StiftEG 

Für die Erhebung der Steuer ist das Finanzamt mit erweitertem Aufgabenkreis (§ 8 AVOG) 
zuständig, in dessen Bereich der Erwerber seinen Sitz – oder bei Fehlen eines Sitzes im 
Inland – seinen Ort der Geschäftsleitung hat. Hat der Erwerber weder den Sitz noch den Ort 
der Geschäftsleitung im Inland, obliegt die Erhebung der Steuer dem Finanzamt Wien 1/23. 

§ 5 StiftEG 

Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden:  
1.  bei Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Todestag nach dem 31. Juli 2008 

liegt und 
2.  bei Zuwendungen unter Lebenden, wenn die Steuerschuld nach dem 31. Juli 2008 

entsteht.  
3.  § 1 Abs. 6 Z 1 in der Fassung BGBl. I Nr. 52/2009 ist auf Zuwendungen unter Le-

benden anzuwenden, wenn die Steuerschuld nach dem 31. Juli 2008 entstehen 
würde. 

4.  § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Z 5 in der Fassung des BGBl. I Nr. 112/2011 tritt mit 1. Jän-
ner 2012 in Kraft und ist auf Zuwendungen anzuwenden, für die die Steuerschuld 
nach dem 31. Dezember 2011 entsteht oder entstehen würde. § 2 Abs. 2 und § 3 
Abs. 4 und 5 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft. 

§ 6 StiftEG 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

V. Körperschaftsteuergesetz (KStG)1523 – Auszug 

§ 10 KStG – Befreiung für Beteiligungserträge und internationale Schachtelbeteili-
gungen 

(1) Von der Körperschaftsteuer sind Beteiligungserträge befreit. Beteiligungserträge sind: 
1.  Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer Beteiligung an inländischen Kapitalge-

sellschaften und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in Form von Gesell-
schafts- und Genossenschaftsanteilen. 

2.  Rückvergütungen von inländischen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
nach § 8 Abs. 3 Z 2 und Bezüge aus Anteilen an körperschaftlich organisierten 

                                                             
1523  BGBl. Nr. 400/1988 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 53/2013.  

https://doi.org/10.5771/9783748922810-297 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748922810-297
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Anhang 

313 

Personengemeinschaften (Agrargemeinschaften) im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 3 
des Bundes-Verfassungsgesetzes. 

3.  Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer Beteiligung an inländischen Körperschaf-
ten in Form von Genussrechten (§ 8 Abs. 3 Z 1). 

4.  Gewinnanteile jeder Art auf Grund von Partizipationskapital im Sinne des Bank-
wesengesetzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

5.  Gewinnanteile im Sinne der Z 1 bis 4 aus einer Beteiligung an einer ausländischen 
Körperschaft, die die in der Anlage 2 zum Einkommensteuergesetz 1988 vorgese-
henen Voraussetzungen des Art. 2 der Richtlinie 2011/96/EU über das gemeinsame 
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, 
ABl. Nr. L 345 vom 29.12.2011 S. 8 erfüllt und die nicht unter Z 7 fällt. 

6.  Gewinnanteile im Sinne der Z 1 bis 4 aus einer Beteiligung an einer ausländischen 
Körperschaft, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 fallenden Körperschaft 
vergleichbar ist und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe be-
steht, wenn sie nicht unter Z 7 fällt. 

7.  Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer internationalen Schachtelbeteiligung im 
Sinne des Abs. 2. 

(2) Eine internationale Schachtelbeteiligung liegt vor, wenn unter § 7 Abs. 3 fallende Steu-
erpflichtige oder sonstige unbeschränkt steuerpflichtige ausländische Körperschaften, 
die einem inländischen unter § 7 Abs. 3 fallenden Steuerpflichtigen vergleichbar sind, 
nachweislich in Form von Kapitalanteilen während eines ununterbrochenen Zeitraumes 
von mindestens einem Jahr mindestens zu einem Zehntel 
1.  an ausländischen Körperschaften, die einer inländischen Kapitalgesellschaft ver-

gleichbar sind, 
2.  an anderen ausländischen Körperschaften, die die in der Anlage 2 zum Einkom-

mensteuergesetz 1988 vorgesehenen Voraussetzungen des Artikels 2 der Richtlinie 
2011/96/EU erfüllen, 

3.  beteiligt sind. Die genannte Frist von einem Jahr gilt nicht für Anteile, die auf 
Grund einer Kapitalerhöhung erworben wurden, soweit sich das Beteiligungsaus-
maß dadurch nicht erhöht hat. 

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Veräußerungsgewinne, Veräußerungsverluste 
und sonstige Wertänderungen aus internationalen Schachtelbeteiligungen im Sinne des 
Abs. 2 außer Ansatz. Dies gilt auch für den Untergang (Liquidation oder Insolvenz) der 
ausländischen Körperschaft, sofern nicht tatsächliche und endgültige Vermögensverlus-
te vorliegen. Diese Verluste sind um steuerfreie Gewinnanteile jeder Art, die innerhalb 
der letzten fünf Wirtschaftsjahre vor dem Wirtschaftsjahr der Liquidationseröffnung 
oder des Eintrittes der Insolvenz anfallen, zu kürzen. Die Steuerneutralität der Beteili-
gung gilt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen nicht: 
1.  Der Steuerpflichtige erklärt bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung für das 

Jahr der Anschaffung einer internationalen Schachtelbeteiligung oder des Entste-
hens einer internationalen Schachtelbeteiligung durch die zusätzliche Anschaffung 
von Anteilen, dass Gewinne, Verluste und sonstige Wertänderungen für diese steu-
erwirksam sein sollen (Option zugunsten der Steuerwirksamkeit der Beteiligung). 

2.  Die getroffene Option erstreckt sich auch auf die Erweiterung einer bestehenden 
internationalen Schachtelbeteiligung durch zusätzliche Anschaffungen. 

3.  Die Option kann nicht widerrufen werden. 
4.  Im Falle der Veräußerung oder der Übertragung einer bestehenden internationalen 

Schachtelbeteiligung im Rahmen einer Umgründung im Sinne des Umgründungs-
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steuergesetzes an eine unmittelbar oder mittelbar konzernzugehörige Körperschaft 
ist auch die erwerbende Körperschaft an die Option im Sinne der Z 1 gebunden. 
Dies gilt auch für den Fall, dass die erwerbende Konzernkörperschaft eine interna-
tionale Schachtelbeteiligung an derselben ausländischen Körperschaft besitzt, für 
die keine Option ausgeübt worden ist. 

5.  Entsteht eine internationale Schachtelbeteiligung durch die Sitzverlegung der Kör-
perschaft, an der die Beteiligung besteht, in das Ausland, erstreckt sich die Steuer-
neutralität nicht auf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem hö-
heren Teilwert im Zeitpunkt der Sitzverlegung. Geht eine internationale Schachtel-
beteiligung, soweit für sie keine Option zugunsten der Steuerwirksamkeit erklärt 
worden ist, durch die Sitzverlegung der Körperschaft, an der die Beteiligung be-
steht, in das Inland unter, gilt der höhere Teilwert im Zeitpunkt der Sitzverlegung 
als Buchwert. 

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 7 sind Gewinnanteile sowie Veräußerungsgewinne, Veräu-
ßerungsverluste und sonstige Wertänderungen aus internationalen Schachtelbeteiligun-
gen im Sinne des Abs. 2 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen nicht von der 
Körperschaftsteuer befreit, wenn Gründe vorliegen, wegen derer der Bundesminister 
für Finanzen dies zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen und Missbräuchen 
(§ 22 der Bundesabgabenordnung) durch Verordnung anordnet. Das Vorliegen derarti-
ger Gründe kann insbesondere dann angenommen werden, wenn 
1.  der Unternehmensschwerpunkt der ausländischen Körperschaft unmittelbar oder 

mittelbar darin besteht, Einnahmen aus Zinsen, aus der Überlassung beweglicher 
körperlicher oder unkörperlicher Wirtschaftsgüter und aus der Veräußerung von 
Beteiligungen zu erzielen, und 

2.  das Einkommen der ausländischen Körperschaft hinsichtlich der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage bzw. hinsichtlich der Steuersätze keiner der österreichischen 
Körperschaftsteuer vergleichbaren ausländischen Steuer unterliegt. 

(5) Abweichend von Abs. 1 Z 5 und 6 sind Gewinnanteile nicht von der Körperschaftsteuer 
befreit, wenn eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft: 
1.  Die ausländische Körperschaft unterliegt im Ausland tatsächlich direkt oder indi-

rekt keiner der österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer. 
2.  Die Gewinne der ausländischen Körperschaft unterliegen im Ausland einer der ös-

terreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer, deren anzuwendender 
Steuersatz um mehr als 10 Prozentpunkte niedriger als die österreichische Körper-
schaftsteuer gemäß § 22 Abs. 1 ist. 

3.  Die ausländische Körperschaft ist im Ausland Gegenstand einer umfassenden per-
sönlichen oder sachlichen Befreiung. Eine Befreiung im Sinne der Abs. 1 und 3 
bleibt unbeachtlich. 

(6) In den Fällen der Abs. 4 und 5 ist die Entlastung der Gewinnanteile von einer der Kör-
perschaftsteuer entsprechenden ausländischen Steuer folgendermaßen herbeizuführen: 
Die als Vorbelastung der Ausschüttung anzusehende ausländische Steuer, vorrangig die 
ausländische Körperschaftsteuer, wird auf Antrag auf jene inländische Körperschafts-
teuer angerechnet, die auf die Gewinnanteile jeder Art gemäß Abs. 1 Z 5 bis 7 entfällt. 
Die anrechenbare ausländische Steuer ist bei Ermittlung der Einkünfte den Gewinnan-
teilen jeder Art gemäß Abs. 1 Z 5 bis 7 hinzuzurechnen. Übersteigt die anrechenbare 
ausländische Körperschaftsteuer die Steuerschuld unter Außerachtlassung einer Min-
deststeuer nach § 24 Abs. 4, kann der Übersteigungsbetrag auf die Steuerschuld in den 
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folgenden Jahren auf Antrag angerechnet werden. Über die Höhe des Übersteigungsbe-
trages ist im Abgabenbescheid abzusprechen. 

(7) Von der Körperschaftsteuer nicht befreit sind Gewinnanteile im Sinne des § 10 Abs. 1 
Z 5 bis 7, soweit sie bei der ausländischen Körperschaft abzugsfähig sind. 

§ 13 KStG - Privatstiftungen 

(1) Bei der Einkommensermittlung von Privatstiftungen, die die Offenlegungsverpflich-
tungen gemäß Abs. 6 erfüllen, gilt Folgendes: 
1.  § 7 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. Dies gilt nicht für Privatstiftungen, die unter § 4 

Abs. 11 Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 fallen. Bei den unter § 4 Abs. 11 
Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 fallenden Privatstiftungen können Zuwen-
dungen auf das Zuwendungsjahr und die folgenden neun Wirtschaftsjahre gleich-
mäßig verteilt als Betriebseinnahmen angesetzt werden, es sei denn, aus dem 
Zweck der Zuwendung ergibt sich ein kürzerer Zeitraum. Zuwendungen an unter 
§ 4 Abs. 11 Z 1 lit. c des Einkommensteuergesetzes 1988 fallende Privatstiftungen 
sind bei der Privatstiftung insoweit steuerfrei, als sich diese Zuwendungen auf den 
Zugang (Erwerb) der Beteiligungen oder den für die Anschaffung der Beteiligun-
gen notwendigen Geldbetrag beschränken und für jeden Begünstigten pro Kalen-
derjahr den Betrag von 1 460 Euro nicht übersteigen. 

2.  Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ist § 125 Abs. 5 
der Bundesabgabenordnung anzuwenden. 

3.  § 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist nur für die Ermittlung der Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb anzuwenden. 

Dies gilt auch dann, wenn eine solche Privatstiftung Vermögen an eine von ihr errichte-
te Privatstiftung überträgt und die empfangende Privatstiftung Grundstücke und andere 
Rechte im Sinne des § 30 Abs. 1 Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 veräu-
ßert.Auf den Wechsel zwischen der Einkommensermittlung nach Abs. 1 und nach § 7 
Abs. 3 sind die Vorschriften des § 6 Z 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 an-
zuwenden. 

(2) Privatstiftungen im Sinne des Abs. 1, die nicht unter § 5 Z 6 fallen, sind mit ausländi-
schen Beteiligungserträgen im Sinne des § 10 Abs. 1 befreit, wenn kein Anwendungs-
fall des § 10 Abs. 4, 5 oder 7 vorliegt. § 10 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Bei Privatstiftungen, die nicht unter § 5 Z 6 oder 7 oder unter § 7 Abs. 3 fallen, sind 
weder bei den Einkünften noch beim Einkommen zu berücksichtigen, sondern nach 
Maßgabe des § 22 Abs. 2 gesondert zu versteuern:  
1.  Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988, 

soweit es sich um 
a)  Einkünfte aus der Überlassung von Kapital im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 des 

Einkommensteuergesetzes 1988, 
b)  Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen im Sinne des 

§ 27 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, soweit nicht Abs. 4 angewandt 
wird, und 

c)  Einkünfte aus Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4 des Einkommensteuergeset-
zes 1988, 

handelt und diese nicht in § 27a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 ge-
nannt sind. 

2.  Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen gemäß § 30 des Einkommen-
steuergesetzes 1988. 
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Die Besteuerung (§ 22 Abs. 2) unterbleibt insoweit, als im Veranlagungszeitraum Zu-
wendungen im Sinne des § 27 Abs. 5 Z 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 getätigt 
worden sind, davon Kapitalertragsteuer einbehalten und abgeführt worden ist und keine 
Entlastung von der Kapitalertragsteuer auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens oder nach § 240 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung erfolgt. 

(4) Wird ein nicht in einem Betriebsvermögen gehaltener Anteil an einer Körperschaft 
veräußert, an dem die Privatstiftung oder bei unentgeltlichem Erwerb ihr Rechtsvor-
gänger innerhalb der letzten fünf Jahre zu mindestens 1% beteiligt war, gilt Folgendes: 
1.  Soweit nicht Abs. 3 letzter Satz anzuwenden ist, können die dabei aufgedeckten 

stillen Reserven von den Anschaffungskosten eines im Kalenderjahr der Veräuße-
rung angeschafften Anteils an einer Körperschaft, der mehr als 10% beträgt, abge-
setzt werden (Übertragung stiller Reserven). Davon ausgenommen sind Anschaf-
fungen von bestehenden Anteilen von einer Körperschaft, an der die Privatstiftung, 
der Stifter oder ein Begünstigter allein oder gemeinsam unmittelbar oder mittelbar 
zu mindestens 20% beteiligt sind. 

2.  Stille Reserven sind der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten und 
dem Veräußerungserlös. 

3.  Als Anschaffungskosten des erworbenen Anteils gelten die um die übertragenen 
stillen Reserven gekürzten Beträge. Diese Anschaffungskosten sind in Evidenz zu 
nehmen. 

4.  Erfolgt im Kalenderjahr der Aufdeckung keine Übertragung stiller Reserven, kann 
dafür ein steuerfreier Betrag gebildet werden. Der steuerfreie Betrag kann inner-
halb von zwölf Monaten ab der Veräußerung der Beteiligung als stille Reserve im 
Sinne der Z 1 bis 3 übertragen werden. Steuerfreie Beträge, die nicht innerhalb die-
ser Frist übertragen werden, sind nach § 22 Abs. 2 zu versteuern. Abs. 3 letzter 
Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) Für Privatstiftungen im Sinne des § 27a Abs. 4 des Sparkassengesetzes, BGBl. Nr. 
64/1979, und des § 61e des Versicherungsaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 569/1978, gel-
ten die Abs. 1 bis 4 nach Maßgabe folgender Bestimmungen:  
1.  Die formwechselnde Umwandlung einer anteilsverwaltenden Sparkasse oder eines 

Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit in eine Privatstiftung gemäß § 27a 
Abs. 4 des Sparkassengesetzes beziehungsweise § 61e des Versicherungsaufsichts-
gesetzes gilt mit Ablauf des Umwandlungsstichtages als bewirkt. Umwandlungs-
stichtag ist der Tag, zu dem die Schlussbilanz einer anteilsverwaltenden Sparkasse 
im Sinne des § 27a Abs. 6 des Sparkassengesetzes oder des Versicherungsvereins 
auf Gegenseitigkeit im Sinne des § 61e Abs. 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
aufgestellt ist. Das Wirtschaftsjahr der übertragenden Sparkasse oder des umge-
wandelten Vereins endet mit dem Umwandlungsstichtag. 

2.  Z 1 gilt für die übernehmende Privatstiftung mit dem Beginn des dem Umwand-
lungsstichtag folgenden Tages. Eine aus der Anwendung des § 6 Z 4 des Einkom-
mensteuergesetzes 1988 entstehende Steuerpflicht verschiebt sich auf Antrag, 
wenn der bei sofortiger Besteuerung entstehende Unterschiedsbetrag zwischen den 
steuerlich maßgebenden Buchwerten und den Teilwerten ermittelt und in Evidenz 
genommen wird. Die auf die einzelnen Wirtschaftsgüter entfallenden Unter-
schiedsbeträge werden erst im Jahr der Veräußerung oder eines sonstigen Aus-
scheidens dieser Wirtschaftsgüter steuerwirksam. 
Kapitalerhöhungen führen nicht zu einem sonstigen Ausscheiden, wenn das Betei-
ligungsausmaß ohne Substanzwertauswirkung vermindert wird. Umgründungen 
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nach dem Umgründungssteuergesetz führen dann nicht zu einem sonstigen Aus-
scheiden einer Beteiligung, wenn 

• der in Evidenz gehaltene Unterschiedsbetrag auf die als Gegenleistung erhaltene 
Beteiligung übertragen und bei dieser evident gehalten wird, oder 

• durch eine Umgründung das Beteiligungsausmaß ohne Substanzwertauswirkung 
verändert wird. 

(6) Privatstiftungen haben dem zuständigen Finanzamt Abschriften ihrer Stiftungskunde 
und Stiftungszusatzurkunde in der jeweils geltenden Fassung vorzulegen. Tritt der Stif-
ter über eine verdeckte Treuhandschaft auf, ist diese gegenüber dem zuständigen Fi-
nanzamt offenzulegen. Kommt die Privatstiftung diesen Verpflichtungen trotz Auffor-
derung durch das Finanzamt nicht nach, hat das zuständige Finanzamt hievon unver-
züglich die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 
BGBl. I Nr. 22/2002) zu informieren. 

§ 24 KStG – Erhebung der Steuer 

(1) Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum) 
nach dem Einkommen oder dem Gesamtbetrag der Einkünfte beschränkt Steuerpflich-
tiger im Sinne des § 21 Abs. 1 und 3 veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem Ver-
anlagungszeitraum bezogen hat. 

(2) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, gilt bei be-
schränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abgegolten, außer es ergibt sich 
aus den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1988, daß eine Veranlagung zu er-
folgen hat. Dies gilt sinngemäß für die selbstberechnete Immobilienertragsteuer gemäß 
§ 30b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988, es sei denn, dass die der Selbstbe-
rechnung zugrunde liegenden Angaben des Steuerpflichtigen nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten entsprechen. 

(3) Für die Veranlagung und Entrichtung der Steuer gilt Folgendes: 
1.  Es sind die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1988 über die Veranlagung 

und Entrichtung der Körperschaftsteuer sinngemäß anzuwenden. Die Körper-
schaftsteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige ist elektronisch zu übermit-
teln. Ist dem Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung der Steuererklärung 
mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat die Übermittlung der Steu-
ererklärung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks zu erfolgen. Der Bundes-
minister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektroni-
schen Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In der Ver-
ordnung kann vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige einer bestimmten 
geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu be-
dienen hat. 

2.  Bei der Festsetzung von Vorauszahlungen ist eine sich aus § 22 Abs. 2 ergebende 
Körperschaftsteuerschuld zu berücksichtigen. Ein Zuschlag zur Körperschaftsteuer 
gemäß § 22 Abs. 3 ist nicht zu berücksichtigen. 

3.  Das Finanzamt hat die Vorauszahlungen für Privatstiftungen im Sinne des § 13 bis 
30. September 2011 für das Kalenderjahr 2011 und Folgejahre auf Grund der An-
hebung der Zwischensteuer gemäß § 22 Abs. 2 und § 24 Abs. 5 Z 3 entsprechend 
anzupassen. 

4.  Die §§ 30b und 30c des Einkommensteuergesetzes 1988 sind nicht anzuwenden 
auf 
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• Körperschaften gemäß § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1, sofern diese unter § 7 Abs. 3 
fallen, und 

• Privatstiftungen. 
(4) Für unbeschränkt steuerpflichtige inländische Kapitalgesellschaften und diesen ver-

gleichbaren unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen Körperschaften gilt Folgen-
des: 
1.  Es ist für jedes volle Kalendervierteljahr des Bestehens der unbeschränkten Steuer-

pflicht eine Mindeststeuer in Höhe von 5% eines Viertels der gesetzlichen Min-
desthöhe des Grund- oder Stammkapitals (§ 7 des Aktiengesetzes 1965, § 6 des 
GmbH-Gesetzes und Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 über das Statut 
der Europäischen Gesellschaft (SE), ABl. Nr. L 294 vom 10.11.2001 S. 1) zu ent-
richten. Fehlt bei ausländischen Körperschaften eine gesetzliche Mindesthöhe des 
Kapitals oder ist diese niedriger als die gesetzliche Mindesthöhe nach § 6 des 
GmbH-Gesetzes, ist § 6 des GmbH-Gesetzes maßgebend. Ändert sich die für die 
Mindeststeuer maßgebliche Rechtsform während eines Kalendervierteljahres, ist 
dafür die am Beginn des Kalendervierteljahres bestehende Rechtsform maßgeblich. 

2.  Abweichend von Z 1 beträgt die Mindeststeuer für unbeschränkt steuerpflichtige 
Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft für jedes volle Kalendervierteljahr 1 363 Euro. 

3.  Abweichend von Z 1 und 2 beträgt die Mindeststeuer für die ersten vier Kalender-
vierteljahre ab Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht für jedes volle Kalender-
vierteljahr 273 Euro. 

4.  Die Mindeststeuer ist in dem Umfang, in dem sie die tatsächliche Körperschaft-
steuerschuld übersteigt, wie eine Vorauszahlung im Sinne des § 45 des Einkom-
mensteuergesetzes 1988 anzurechnen. Die Anrechnung ist mit jenem Betrag be-
grenzt, mit dem die im Veranlagungsjahr oder in den folgenden Veranlagungszeit-
räumen entstehende tatsächliche Körperschaftsteuerschuld den sich aus den Z 1 bis 
3 für diesen Veranlagungszeitraum ergebenden Betrag übersteigt. 

(5) Körperschaftsteuer, die auf Kapitalerträge und Einkünfte im Sinne des § 13 Abs. 3 und 
4 entfällt, ist nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen im Wege der Veranla-
gung gutzuschreiben: 
1.  Die Körperschaftsteuer ist bei Abgabe der Steuererklärung auf Grund einer erfolg-

ten Veranlagung festgesetzt und entrichtet. 
2.  Die Privatstiftung tätigt Zuwendungen im Sinne des § 27 Abs. 5 Z 7 des Einkom-

mensteuergesetzes 1988, für die Kapitalertragsteuer abgeführt wurde. 
3.  Die Gutschrift beträgt 25% des Unterschiedsbetrages zwischen der für Zwecke der 

Einbehaltung der Kapitalertragsteuer maßgeblichen Bemessungsgrundlage der 
Zuwendungen und der Summe der gemäß § 13 Abs. 3 gesondert zu versteuernden 
Erträge und Einkünfte, sofern der Zuwendungsbetrag die zu versteuernden Erträge 
und Einkünfte übersteigt. 

4.  Erfolgt nach Abfuhr der Kapitalertragsteuer eine Entlastung auf Grund eines Dop-
pelbesteuerungsabkommens, gilt die Gutschrift im Sinne der Z 3 als zu Unrecht er-
folgt. 

5.  Die Privatstiftung führt ein Evidenzkonto, in dem die jährlich entrichtete Körper-
schaftsteuer, die gutgeschriebenen Beträge und der jeweils für eine Gutschrift in 
Betracht kommende Restbetrag fortlaufend aufgezeichnet werden. 

6.  Im Falle der Auflösung der Privatstiftung ist der im Zeitpunkt der Auflösung für 
eine Gutschrift in Betracht kommende Betrag zur Gänze gutzuschreiben. 
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(6) Die Bestimmungen der §§ 108c, § 108d, 108e sowie 108f EStG 1988 gelten sinngemäß 
für Körperschaften im Sinne des § 1, soweit sie nicht von der Körperschaftsteuer be-
freit sind. 

VI. Einkommensteuergesetz (EStG)1524 – Auszug 

§ 27 EStG - Kapitalvermögen 

(1) Einkünfte aus Kapitalvermögen sind Einkünfte aus der Überlassung von Kapital 
(Abs. 2), aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen (Abs. 3) und aus De-
rivaten (Abs. 4), soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 
gehören. 

(2) Zu den Einkünften aus der Überlassung von Kapital gehören: 
1. 

a)  Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige Bezüge aus Aktien oder Anteilen an 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung; 

b)  Gleichartige Bezüge und Rückvergütungen aus Anteilen an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften; 

c)  Gleichartige Bezüge aus Genussrechten und Bezüge aus Partizipationskapital im 
Sinne des Bankwesengesetzes oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

d)  Bezüge aus Anteilen an körperschaftlich organisierten Personengemeinschaften 
in den Angelegenheiten der Bodenreform (Agrargemeinschaften) im Sinne des 
Art. 12 Abs. 1 Z 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes; 

2.  Zinsen, und andere Erträgnisse aus Kapitalforderungen jeder Art, beispielsweise 
aus Darlehen, Anleihen, Hypotheken, Einlagen, Guthaben bei Kreditinstituten und 
aus Ergänzungskapital im Sinne des Bankwesengesetzes oder des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes, ausgenommen Stückzinsen; 

3.  Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen; 
4.  Gewinnanteile aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller Gesellschafter 

sowie aus der Beteiligung nach Art eines stillen Gesellschafters, soweit sie nicht 
zur Auffüllung einer durch Verluste herabgeminderten Einlage zu verwenden sind. 

(3) Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen gehören 
Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von Wirt-
schaftsgütern, deren Erträge Einkünfte aus der Überlassung von Kapital im Sinne von 
Abs. 2 sind (einschließlich Nullkuponanleihen). 

(4) Zu den Einkünften aus Derivaten gehören 
1.  der Differenzausgleich, 
2.  die Stillhalterprämie, 
3.  Einkünfte aus der Veräußerung und 
4.  Einkünfte aus der sonstigen Abwicklung 
bei Termingeschäften (beispielsweise Optionen, Futures und Swaps) sowie bei sonsti-
gen derivativen Finanzinstrumenten (beispielsweise Indexzertifikaten). 

(5) Als Einkünfte aus der Überlassung von Kapital im Sinne von Abs. 2 gelten auch: 

                                                             
1524  BGBl. Nr. 400/1988 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 53/2013.  
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1.  Besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den im Abs. 2 bezeichneten Einkünf-
ten oder an deren Stelle gewährt werden, beispielsweise Sachleistungen, Boni und 
nominelle Mehrbeträge auf Grund einer Wertsicherung. 

2.  Vom Abzugsverpflichteten (§ 95 Abs. 2) oder Dritten übernommene Kapitalertrag-
steuerbeträge. 

3.  Unterschiedsbeträge zwischen der eingezahlten Versicherungsprämie und der Ver-
sicherungsleistung, die 

a)  im Falle des Erlebens oder des Rückkaufs einer auf den Er- oder Er- und Able-
bensfall abgeschlossenen Kapitalversicherung einschließlich einer fondsgebun-
denen Lebensversicherung, 

b)  im Falle der Kapitalabfindung oder des Rückkaufs einer Rentenversicherung, bei 
der der Beginn der Rentenzahlungen vor Ablauf von fünfzehn Jahren ab Ver-
tragsabschluss vereinbart ist, 

ausgezahlt werden, wenn im Versicherungsvertrag nicht laufende, im Wesentli-
chen gleich bleibende Prämienzahlungen vereinbart sind und die Höchstlaufzeit 
des Versicherungsvertrages weniger als fünfzehn Jahre beträgt. Im Übrigen gilt je-
de Erhöhung einer Versicherungssumme im Rahmen eines bestehenden Vertrages 
auf insgesamt mehr als das Zweifache der ursprünglichen Versicherungssumme 
gegen eine nicht laufende, im Wesentlichen gleich bleibende Prämienzahlung als 
selbständiger Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages. 

4.  Ausgleichszahlungen und Leihgebühren, die der Verleiher eines Wertpapiers vom 
Entleiher oder der Pensionsgeber vom Pensionsnehmer erhält. 

5.  (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 76/2011) 
6.  (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 76/2011) 
7.  Zuwendungen jeder Art 

a)  von nicht unter § 5 Z 6 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallenden Privatstif-
tungen, 

b)  von Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 lit. c bis zu einem Betrag von 
1 460 Euro jährlich, sowie 

c)  von ausländischen Stiftungen oder sonstigen Vermögensmassen, die jeweils mit 
einer Privatstiftung vergleichbar sind. 

Als Zuwendungen gelten auch Einnahmen einschließlich sonstiger Vorteile, die 
anlässlich der unentgeltlichen Übertragung eines Wirtschaftsgutes an die Privatstif-
tung, ausländische Stiftung oder sonstige Vermögensmasse, die jeweils mit einer 
Privatstiftung vergleichbar sind, vom Empfänger der Zuwendung erzielt werden. 
Dies gilt nicht hinsichtlich der bei der Zuwendung von Grundstücken mitübertra-
genen Belastungen des Grundstückes, soweit sie mit dem Grundstück in unmittel-
barem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. 

8.  Nicht zu den Einkünften im Sinne der Z 7 gehören Zuwendungen, soweit sie nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Substanzauszahlung von gestiftetem 
Vermögen darstellen: 

a)  Zuwendungen gelten insoweit als Substanzauszahlung, als sie den maßgeblichen 
Wert im Sinne der lit. b übersteigen und im Evidenzkonto im Sinne der lit. c De-
ckung finden. 

b)  Als maßgeblicher Wert gilt der am Beginn des Geschäftsjahres vorhandene Bi-
lanzgewinn zuzüglich der gebildeten Gewinnrücklagen gemäß § 224 Abs. 3 
A III und IV des Unternehmensgesetzbuches und zuzüglich der steuerrechtlichen 
stillen Reserven des zugewendeten Vermögens. Der am Beginn des Geschäfts-
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jahres vorhandene Bilanzgewinn ist um Beträge zu erhöhen, die zu einer Ver-
minderung auf Grund des Ansatzes des beizulegenden Wertes gemäß § 202 
Abs. 1 des Unternehmensgesetzbuches geführt haben. Zuwendungen im Bilan-
zerstellungszeitraum gelten nicht als Substanzauszahlung, solange der im Jahres-
abschluss ausgewiesene Bilanzgewinn nicht vom Abschlussprüfer bestätigt ist. 

c)  Voraussetzung für die Behandlung einer Zuwendung als Substanzauszahlung ist 
die laufende ordnungsgemäße Führung eines Evidenzkontos. Es erhöht sich um 
sämtliche Stiftungseingangswerte und vermindert sich um Substanzauszahlun-
gen. 

d)  Stiftungseingangswert ist der Wert des gestifteten Vermögens zum Zeitpunkt der 
Zuwendung. Dabei sind § 6 Z 5 zweiter Satz, § 6 Z 9 und § 15 Abs. 3 Z 1 anzu-
wenden. 

e)  Soweit Zuwendungen Substanzauszahlungen darstellen, vermindern sie das Evi-
denzkonto in Höhe der in § 15 Abs. 3 Z 2 lit. b genannten Werte. 

f)  Zuwendungen einer Stiftung (Vermögensmasse) an eine von ihr errichtete Stif-
tung (Vermögensmasse) gelten abweichend von lit. a als Substanzauszahlung, 
soweit sie im Evidenzkonto (lit. c) Deckung finden. Die empfangende Stiftung 
(Vermögensmasse) hat die als Substanzauszahlungen geltenden Beträge als Stif-
tungseingangswert in gleicher Höhe anzusetzen; dieser Stiftungseingangswert ist 
um den bei der zuwendenden Stiftung (Vermögensmasse) vorhandenen maßgeb-
lichen Wert im Sinne der lit. b zu vermindern. 

g)  Abweichend von lit. f gelten Zuwendungen einer Stiftung (Vermögensmasse) an 
eine von ihr errichtete Stiftung (Vermögensmasse) als Substanzauszahlung, so-
weit sie Vermögen betreffen, das in einer unternehmensrechtlichen Vermögens-
aufstellung zum 31. Juli 2008 erfasst ist. Die empfangende Stiftung (Vermö-
gensmasse) hat die steuerlich maßgebenden Werte fortzuführen. Diese Zuwen-
dungen erhöhen nicht die Stiftungseingangswerte und fließen nicht in das Evi-
denzkonto bei der empfangenden Stiftung (Vermögensmasse) ein. Dies gilt nur 
insoweit, als die Zuwendung im Stiftungszweck der zuwendenden Stiftung 
(Vermögensmasse) Deckung findet. 

h)  Soweit Zuwendungen als Substanzauszahlung gelten, sind sie in die Kapitaler-
tragsteuer-Anmeldung aufzunehmen. 

9.  Ist ein Stifter im Falle des Widerrufs einer nicht unter § 4 Abs. 11 Z 1 fallenden 
Privatstiftung Letztbegünstigter gemäß § 34 des Privatstiftungsgesetzes, sind die 
Einkünfte auf seinen Antrag um die steuerlich maßgebenden Werte seiner vor dem 
1. August 2008 getätigten Zuwendungen an die Privatstiftung zu kürzen. Dies gilt 
nur dann, wenn der Stifter diese Werte nachweist. Für Zuwendungen nach dem 
31. Juli 2008 erfolgt die Kürzung um den Letztstand des Evidenzkontos gemäß Z 8 
lit. c. Die Kürzung gilt sinngemäß für den Widerruf einer ausländischen Stiftung 
oder sonstigen Vermögensmasse, die jeweils mit einer Privatstiftung vergleichbar 
sind, mit der Maßgabe, dass die nach österreichischem Steuerrecht ermittelten 
Werte anzusetzen sind. Voraussetzung für die Kürzung bei Widerruf einer auslän-
dischen Stiftung (Vermögensmasse) ist, dass für die Zuwendung an die ausländi-
sche Stiftung (Vermögensmasse) Stiftungseingangssteuer oder Erbschafts- oder 
Schenkungssteuer entrichtet wurde. 

(6) Als Veräußerung im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten auch: 
1.  Die Entnahme und das sonstige Ausscheiden aus dem Depot. Sofern nicht lit. b an-

zuwenden ist, liegt in folgenden Fällen keine Veräußerung vor: 
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a) 
• Bei der Übertragung auf ein anderes Depot desselben Steuerpflichtigen bei 

derselben depotführenden Stelle. 
• Bei der Übertragung auf ein Depot desselben Steuerpflichtigen bei einer in-

ländischen depotführenden Stelle, wenn der Steuerpflichtige die übertragende 
depotführende Stelle beauftragt, der übernehmenden depotführenden Stelle 
die Anschaffungskosten mitzuteilen. 

• Bei der Übertragung von einer inländischen depotführenden Stelle auf ein De-
pot desselben Steuerpflichtigen bei einer ausländischen depotführenden Stelle, 
wenn der Steuerpflichtige die übertragende depotführende Stelle beauftragt, 
dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats seinen Namen und seine 
Steuer- oder Sozialversicherungsnummer, die übertragenen Wirtschaftsgüter, 
deren Anschaffungskosten sowie jene Stelle mitzuteilen, auf die die Übertra-
gung erfolgt. 

• Bei der Übertragung von einer ausländischen depotführenden Stelle auf ein 
Depot desselben Steuerpflichtigen bei einer anderen ausländischen depotfüh-
renden Stelle und bei der unentgeltlichen Übertragung von einer ausländi-
schen depotführenden Stelle auf ein Depot eines anderen Steuerpflichtigen, 
wenn der Steuerpflichtige dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats 
die übertragenen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten sowie jene Stel-
le und jenen Steuerpflichtigen mitteilt, auf die die Übertragung erfolgt 

• Bei der unentgeltlichen Übertragung von einer inländischen depotführenden 
Stelle auf das Depot eines anderen Steuerpflichtigen, wenn 

 der depotführenden Stelle anhand geeigneter Unterlagen (insbesondere No-
tariatsakt, Einantwortungsbeschluss, Schenkungsmeldung) die unentgeltli-
che Übertragung nachgewiesen wird, oder 

 der Steuerpflichtige die depotführende Stelle beauftragt, dem zuständigen 
Finanzamt innerhalb eines Monats seinen Namen und seine Steuer- oder 
Sozialversicherungsnummer, die übertragenen Wirtschaftsgüter, deren An-
schaffungskosten und gegebenenfalls jene Stelle mitzuteilen, auf die die 
Übertragung erfolgt. 

b)  Umstände, die zum Verlust des Besteuerungsrechtes der Republik Österreich im 
Verhältnis zu anderen Staaten hinsichtlich eines Wirtschaftsgutes im Sinne des 
Abs. 3 oder eines Derivats im Sinne des Abs. 4 führen. 
Bei Wegzug 

• in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
• in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, sofern eine umfassende 

Amts- und Vollstreckungshilfe mit der Republik Österreich besteht, 
ist auf Grund eines in der Steuererklärung gestellten Antrages über die durch den 
Wegzug entstandene Steuerschuld im Abgabenbescheid nur abzusprechen, die 
Steuerschuld jedoch bis zur tatsächlichen Veräußerung des Wirtschaftsguts bzw. 
Derivats nicht festzusetzen. Als Wegzug gelten alle Umstände im Sinne der 
lit. b. Ein späterer Wegzug 

• in einen Staat, der nicht der Europäischen Union angehört oder 
• in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit dem eine umfassende 

Amts- und Vollstreckungshilfe mit der Republik Österreich nicht besteht, 
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gilt als Veräußerung. Die Veräußerung gilt als rückwirkendes Ereignis im Sinne 
des § 295a der Bundesabgabenordnung. § 205 der Bundesabgabenordnung ist 
nicht anzuwenden. 
Im Falle des Eintritts in das Besteuerungsrecht der Republik Österreich im Ver-
hältnis zu anderen Staaten gilt der gemeine Wert als Anschaffungskosten. Er-
folgt in den Fällen nicht festgesetzter Steuerschuld oder auf Grund einer Um-
gründung im Sinne des Umgründungssteuergesetzes ein Wiedereintritt in das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich, dann sind die Anschaffungskosten 
vor dem Wegzug maßgeblich. Die spätere Veräußerung gilt nicht als rückwir-
kendes Ereignis im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung. Weist der 
Steuerpflichtige nach, dass Wertsteigerungen im EU/EWR-Raum eingetreten 
sind, sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

2.  Der Untergang von Anteilen auf Grund der Auflösung (Liquidation) oder Beendi-
gung einer Körperschaft für sämtliche Beteiligte unabhängig vom Ausmaß ihrer 
Beteiligung. 

3.  Die Veräußerung von Dividendenscheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprü-
chen, wenn die dazugehörigen Wirtschaftsgüter nicht mitveräußert werden. 

4.  Der Zufluss anteiliger Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß Abs. 2 
Z 2 anlässlich der Realisierung der dazugehörigen Wirtschaftsgüter (Stückzinsen). 

(7) Steuerfrei sind Ausschüttungen aus Anteilen und aus Genussrechten (§ 174 des Aktien-
gesetzes) bis zu einem Nennbetrag von insgesamt höchstens 25 000 Euro, die von Mit-
telstandsfinanzierungsgesellschaften im Sinne des § 5 Z 14 des Körperschaftsteuerge-
setzes 1988 ausgegeben worden sind. Die Befreiung erfolgt im Wege der Anrechnung 
(Erstattung) der Kapitalertragsteuer im Rahmen der Veranlagung. Die Befreiung gilt 
nicht für Ausschüttungen von solchen Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften, die auf 
Grund von Ausschüttungsbeschlüssen nach dem Zeitpunkt einer Veröffentlichung im 
Sinne des § 6b Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 erfolgen, in der die Kapi-
talgesellschaft, die die Voraussetzungen des § 5 Z 14 des Körperschaftsteuergeset-
zes 1988 nicht mehr erfüllt, nicht mehr genannt ist. 

(8) Der Verlustausgleich ist nur nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zulässig: 
1.  Verluste aus Einkünften nach Abs. 3 und 4 können nicht mit Zinserträgen aus 

Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten sowie mit Zuwen-
dungen gemäß Abs. 5 Z 7 ausgeglichen werden. 

2.  Verlustanteile aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller Gesellschafter 
sowie aus der Beteiligung nach Art eines stillen Gesellschafters dürfen nicht mit 
anderen Einkünften ausgeglichen werden. Sie sind in Folgejahren mit Gewinnan-
teilen aus derselben Beteiligung zu verrechnen. 

3.  Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf die der besondere Steuersatz gemäß § 27a 
Abs. 1 anwendbar ist, können nicht mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausgegli-
chen werden, für die dieser gemäß § 27a Abs. 2 nicht gilt. 

4.  Nicht ausgeglichene Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften 
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. 

Die vorstehenden Regelungen über den Verlustausgleich gelten auch im Falle der Re-
gelbesteuerung gemäß § 27a Abs. 5. 
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B. Modellrechnungen 

I. Modellrechnung 1 

Eine Person, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, möchte ihr beträchtliches 
Privatvermögen i. H. v. EUR 100.000.000,00, welches aus Aktienstreubesitz besteht und 
eine jährliche Rendite von 5 % erwirtschaftet, in eine Stiftung in Deutschland einbringen, 
deren Destinatäre laut Satzung ihre zwei Kinder und sowie deren Abkömmlinge sind. Diese 
können über eine Destinatärsversammlung nach festen Vorgaben der Satzung Einfluss auf 
das Ausschüttungsverhalten der Stiftung nehmen. Thesaurierungen finden bei der Stiftung 
deshalb nicht statt. Einen Tag vor dem 60. Jahrestag der Stiftungsgründung wird diese auf-
gelöst, wobei die Kinder weiterhin kinderlos, mithin die einzigen Anfallsberechtigten, sind. 

a) Besteuerung der Errichtung Beträge in Euro 

ErbSt (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 8 ErbStG)   
Vermögen: 100.000.000,00  
abzgl. Freibetrag 100.000 € (§ 16 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) 99.900.000,00  
Steuersatz Steuerkl. I (§ 19 Abs. 1 ErbStG) 30% 
Belastung durch ErbSt 29.970.000,00  
Steuerbelastung anlässlich der Errichtung 29.970.000,00  
Stiftungsvermögen nach der Errichtung 70.030.000,00  

b) Laufende Besteuerung  
  

aa) Jahr 1 - 30 - Besteuerung der Erträge 
  

aaa) Besteuerung des Ertrages auf Ebene der Stiftung (KSt)   
Einnahme lt. § 8 KStG i. V. m. §§ 8 ff. EStG   3.501.500,00  
Steuersatz KSt § 23 Abs. 1 KStG (zzgl. SolZ gem. § 4 SolZG)  15,83% 
Belastung auf Ebene der Stiftung  554.287,45  
bbb) Besteuerung der Desinatäre (ESt)   
Ausschüttung der Stiftung  
abzgl. Sparerpauschbetrag (2x) gem. § 20 Abs. 9 EStG   1.602,00  
durch die Stiftung einzubehaltende KESt gem. §§ 20, 32d, 43 
EStG zzgl. SolZ 26,375% 
Belastung auf Ebene der Destinatäre  776.904,78  
ccc) Gesamtsteuerbelastung der Erträge  1.331.192,23  
Es verbleiben jährlich bei den Destinatären 

 2.170.307,77  
bb) Jahr 31 - 60 

  
aaa) Besteuerung des Ertrages auf Ebene der Stiftung (KSt)   
Einnahme lt. § 8 KStG i. V. m. §§ 8 ff. EStG  
Steuersatz KSt § 23 Abs. 1 KStG (zzgl. SolZ gem. § 4 SolZG)  15,83% 
Belastung auf Ebene der Stiftung  554.287,45  
bbb) Besteuerung des Vermögens (ErbSt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 
4 ErbStG) - verrentet 
Vermögen   70.030.000,00  
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abzgl. 2 x Freibetrag i. H. v. 400.000 € (§ 15 Abs. 2 S. 3 i. V. m. 
§ 16 Nr. 2 ErbStG)   69.230.000,00  
Steuersatz Steuerkl. I (§ 15 Abs. 2 S. 3 i. V. m. § 19 ErbStG) 30% 
Steuerlast  20.769.000,00  
Jahrliche Verrentung (§ 24 ErbStG) 6,52% 
Belastung durch ErbSt jährlich  1.354.138,80  
ccc) Gesamtbelastung der Erträge auf Ebene der Stiftung  1.908.426,25  
ddd) Besteuerung der Desinatäre (ESt)   
Ausschüttung der Stiftung  1.593.073,75  
abzgl. Sparerpauschbetrag (2x) gem. § 20 Abs. 9 EStG   1.602,00  
durch die Stiftung einzubehaltende KESt gem. §§ 20, 32d, 43 
EStG zzgl. SolZ 26,375% 
Belastung auf Ebene der Destinatäre  419.750,67  
Es verbleiben jährlich bei den Destinatären  1.173.323,08  
ddd) Gesamtsteuerbelastung der Erträge  2.328.176,92  

c) Besteuerung der Auflösung 
  

Besteuerung auf Ebene der Destinatäre (ErbSt)   
Vermögen  70.030.000,00  
davon steuerfrei gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG  800.000,00  
Bemessungsgrundlage ErbSt  69.230.000,00  
von jedem Anfallsberechtigten zu versteuernder Erwerb  34.615.000,00  
Steuersatz ErbStG § 19 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 2 S. 2 ErbStG 30% 
Belastung ErbSt (beide Kinder)  20.769.000,00  
Es verbleiben bei den Destinatären  49.261.000,00  

II. Modellrechnung 2 

In Modellrechnung 2 wird, abweichend von dem Sachverhalt zu Modellrechnung 1, das 
Vermögen auf zwei Kinder, statt auf die Stiftung übertragen. 

a) Besteuerung der Errichtungt Beträge in Euro 

Vermögen  100.000.000,00  
abzgl. 2x Freibetrag i. H. v. 400.000 € (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 
ErbStG)  99.200.000,00  
Steuersatz StKl. I (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 19 ErbStG) 30% 
Gesamtbelastung ErbSt  29.760.000,00  

b) laufende Besteuerung   

Vermögen nach ErbSt  70.240.000,00  
Jahrliche Rendite  3.512.000,00  
abzgl. Sparer-Pauschbetrag (2x)  1.602,00  
durch die Körperschaft einzubehaltende KESt gem. §§ 20, 32d, 
43 EStG zzgl. SolZ 26,375% 
Steuerliche Belastung der Rendite:  925.867,47  
Es verbleiben jährlich bei den Erben  2.586.132,53  
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III. Modellrechnung 3 

Abweichend von Modellrechnung 1 möchte die Person ihr Vermögen in eine österreichi-
sche Privatstiftung einbringen 

a) Besteuerung der Errichtung Beträge in Euro 

aa) Besteuerung durch den deutschen Fiskus   
ErbSt (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 8 ErbStG)   
Vermögen:  100.000.000,00  
abzgl. Freibetrag EUR 20.000 (§ 16 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)  99.980.000,00  
Steuersatz Steuerkl. III 50% 
Belastung durch ErbSt  49.990.000,00  
Steuerbelastung durch dt. Fiskus anläßlich der Errichtung  49.990.000,00  
Stiftungsvermögen nach der Errichtung durch dt. Fiskus  50.010.000,00  
bb) Besteuerung durch den österreichischen Fiskus 

 Stiftungseingangssteuer gem. § 1 StiftEG  2,50% 
Belastung durch die Stiftungseingangssteuer  1.250.250,00  
cc) Zusammenfassung   
Gesamtbelastung im Rahmen der Errichtung  51.240.250,00 
Stiftungsvermögen nach der Errichtung  48.759.750,00 

b) Laufende Besteuerung  
  

aa) Besteuerung des Ertrages auf Ebene der Stiftung (KSt)   
Einnahme lt. § 7 öKStG i. V. m. öEStG   2.500.500,00 
Beteiligungserträge sind auf Ebene der Stiftung wg. § 10 Abs. 1 
Nr. 1 KStG steuerfrei   
Belastung auf Ebene der Stiftung 

 bb) Besteuerung der Desinatäre (ESt)   
Ausschüttung der Stiftung  2.500.500,00 
abzgl. Sparerpauschbetrag (2x) gem. § 20 Abs. 9 EStG  1.602,00 
durch die Stiftung einzubehaltende KESt gem. §§ 20, 32d, 43 
EStG zzgl. SolZ (österreichische Steuer wird angerechnet) 26,375% 
Belastung auf Ebene der Destinatäre  659.084,35  
cc) Gesamtsteuerbelastung der Erträge  659.084,35  
Es verbleiben jährlich bei den Destinatären  1.841.415,65  

c) Besteuerung der Auflösung 
  

Besteuerung auf Ebene der Destinatäre (ErbSt)   
Vermögen  48.759.750,00  
davon steuerfrei gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG  800.000,00  
Bemessungsgrundlage ErbSt  47.959.750,00  
von jedem Anfallsberechtigten zu versteuernder Erwerb  23.979.875,00  
Steuersatz ErbStG § 19 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 2 S. 2 ErbStG 30% 
Belastung ErbSt  
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Es verbleiben bei den Destinatären  34.371.825,00  
 

IV. Modellrechnung 4 

Abweichend zu Modellrechnung 3 ist die stiftungserrichtende Person nicht in Deutschland 
steuerpflichtig. 

a) Besteuerung der Errichtung durch den österreichischen 
Fiskus  Beträge in Euro 

Stiftungsvermögen  100.000.000,00  
Stiftungseingangssteuer gem. § 1 StiftEG  2,50% 
Belastung durch die Stiftungseingangssteuer  2.500.000,00  
Stiftungsvermögen nach der Errichtung  97.500.000,00  

b) Laufende Besteuerung  
  

aa) Besteuerung des Ertrages auf Ebene der Stiftung (KSt)   
Einnahme lt. § 7 öKStG i. V. m. EStG  4.875.000,00  
Beteiligungserträge sind auf Ebene der Stiftung wg. § 10 Abs. 1 
Nr. 1 KStG steuerfrei   
Belastung auf Ebene der Stiftung 

 bb) Besteuerung der Destinatäre (ESt)   
Ausschüttung der Stiftung  4.875.000,00  
abzgl. Sparerpauschbetrag (2x) gem. § 20 Abs. 9 EStG  1.602,00  
Einzubehaltende KESt gem. §§ 20, 32d, 43 EStG zzgl. SolZ 26,375% 
Belastung auf Ebene der Destinatäre  1.285.358,72  
cc) Gesamtsteuerbelastung der Erträge  1.285.358,72  
Es verbleiben jährlich bei den Destinatären  3.589.641,28  

c) Besteuerung der Auflösung 
  

Besteuerung auf Ebene der Destinatäre (ErbSt)   
Vermögen  97.500.000,00  
davon steuerfrei gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG  800.000,00  
Bemessungsgrundlage ErbSt  96.700.000,00  
von jedem Anfallsberechtigten zu versteuernder Erwerb  48.350.000,00  
Steuersatz ErbStG § 19 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 2 S. 2 ErbStG 30% 
Belastung ErbSt (beide Kinder)  29.010.000,00  
Es verbleiben bei den Destinatären  68.490.000,00  
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